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Datenschutzerklärung gem. Art. 13 DSGVO und Einwilligung 

Projekt/Anlass: Gleichstellungspreis der Universität Münster 

 _________________________________________________________________________  

1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 

Universität Münster, 
vertreten durch die Rektorin/den Rektor 
Schlossplatz 2, 48149 Münster 
Tel.: + 49 251 83-0 
E-Mail: mailbox@uni-muenster.de 
 

Bei inhaltlichen Rückfragen zum Projekt wenden Sie sich bitte direkt an eine fachliche Ansprechperson: 
Dr. Bente Lucht 
Gleichstellungsbeauftragte der Universität Münster 
Georgskommende 26 
48143 Münster 
Tel.: 0251 83-29708 
E-Mail: gleichstellungsbeauftragte@uni-muenster.de 
 

 

2. Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten 

Die/Den Datenschutzbeauftragte*n der verantwortlichen Stelle erreichen Sie unter: 

Stabsstelle Datenschutz 
Schlossplatz 2, 48149 Münster 
Tel.: 0251 83-22446 
E-Mail: Datenschutz@uni-muenster.de 

 

3. Datenverarbeitung im Rahmen des Gleichstellungspreises der Universität Münster 

Mit dem Gleichstellungspreis würdigt und unterstützt die Universität Münster hervorragende Projekte und 
Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in allen 
Mitgliedergruppen der Universität Münster.  

Der Gleichstellungspreis wird jedes zweite Jahr von der Rektorin / dem Rektor an einzelne Mitglieder, Gruppen 
von Mitgliedern, Arbeitsbereiche, Einrichtungen, Fachbereiche oder Fakultäten der Universität Münster 
vergeben. Der Preis ist mit 20.000 € dotiert und kann auch geteilt vergeben werden 

Der Preis kann vergeben werden: 

 für Projekte, die erst mit Hilfe des Preisgeldes umgesetzt werden können; 

 für hervorragende Maßnahmen, die bereits durchgeführt wurden oder angelaufen sind und mit Hilfe 
des Preises wiederholt oder fortgesetzt werden können; 
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 für bereits abgeschlossene Maßnahmen, deren Abschluss nicht länger als zwei Jahre zurückliegt, mit 
der Maßgabe, dass das Preisgeld für Zwecke der Gleichstellung wieder einzusetzen ist.  

Ausgezeichnet werden können insbesondere 

 Maßnahmen zur Frauenförderung, um bestehende Benachteiligungen abzubauen; 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer (z.B. 
zur Erhöhung des Anteils von Vätern in Elternzeit); 

 Maßnahmen, die der Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen dienen bzw. die Gender-Kompetenz 
von Beschäftigten oder Studierenden erhöhen; 

 Maßnahmen oder Projekte, die geeignet sind, die Zahl von Frauen auf Qualifikationsstufen zu 
erhöhen, auf denen Frauen unterrepräsentiert sind; 

 Maßnahmen oder Projekte, die geeignet sind, die Studentinnenzahl in Studiengängen mit geringem 
Frauenanteil zu erhöhen; 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Studiensituation von studierenden Eltern; 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzgestaltung an überwiegend 
mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen; 

 Netzwerke zur Beratung und Information von Frauen; 

 Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit von Frauen. 

Der Preis kann nicht für herausragende Forschungsleistungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
vergeben werden. 

 

a) Umfang der Datenverarbeitung 

Für den Gleichstellungspreis der Universität Münster verarbeiten wir von Ihnen folgende Daten: 

(1) Vorname und Nachname 
(2) E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

 

b) Zwecke der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten dient der Kontaktaufnahme zu den 
Bewerber*innen sowie der Nutzung für die Öffentlichkeitsarbeit des Gleichstellungspreises und seiner 
Kommunikation sowie der weiteren Abwicklung des Preisgeldes. 

 

c) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten durch die Universität 
Münster ist Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a und ggf. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. 

 

d) Empfänger*innen Ihrer personenbezogenen Daten 

Ihre oben genannten personenbezogenen Daten werden an folgende Empfänger*innen innerhalb bzw. 
außerhalb der Universität weitergegeben: 
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Empfänger*innen innerhalb der Universität Münster: 

- Rektorat 
- Zentrale Gleichstellungsbeauftragte und Mitarbeitende des Büros für Gleichstellung 
- Senatskommission für Gleichstellung 
- Personen aus den Dezernaten 5 (Finanzen und Controlling) 
- Personen der Stabstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
- Personen des Vorauswahlgremiums und der Jury 

Empfänger*innen außerhalb der Universität Münster: 

- Ggf. Fotograf*in, Videograph*in und/oder Filmproduktionsfirma 

 

e) Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  

Ihre oben genannten personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie sie für die Durchführung des 
Projektes benötigt werden. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden die Daten gelöscht. 

 

4. Ihre Rechte als betroffene Person 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre von der Universität Münster verarbeiteten personenbezogenen Daten 
(Art. 15 DSGVO), ein Recht auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 16 DSGVO), ein Recht auf 
Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und ein Recht auf 
Widerruf Ihrer Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). 

Den Widerruf können Sie schriftlich oder per E-Mail bei allen unter den Ziff. 1 und 2 (siehe oben) dieser 
Datenschutzerklärung genannten Stellen erklären. 

Außerdem haben Sie das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen, z.B. bei der 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 
Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de. 
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